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 Veröffentlicht am 25.05.1994

Norm

AngG §23 IA

Rechtssatz

Eine freiwillige Abfertigung, die das gesetzliche Ausmaß übersteigt, ist einer Vereinbarung über die Höhe zugänglich,

weil die Vereinbarung den Arbeitnehmer günstiger stellt als es das Gesetz tut.

Entscheidungstexte

9 ObA 76/94

Entscheidungstext OGH 25.05.1994 9 ObA 76/94

Schlagworte

SW: Günstigkeitsprinzip, relativ zwingend, Auflösung, Ende, Beendigung, Kündigung, Ausmaß, Umfang,

Abfertigungsvertrag, Vertrag, Angestellte
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